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Zu Da die Bör—enehreitiericht eben dazu berufen ſind, ſolche
kaufmänniſche Verfahrungsweiſen, die nicht das Strafgeſetzbuch
verſtoßen oder als bürgerlich-rechtliche Vertragsverletzung im ordentlichen
Rechtswege efam werden können, die aber gegen die Grundſätze
kaufmänniſcher Ehrenhaftigkeit verſtoßen, wirkſam zFu ahnden, ſo

eh
jedenfa außer Frage, daß chikanöſe Erhebung des Differenz
einwandes ein ehrengerichtliches Verfahren durchaus Am iſt Nun
liegen aber die Verhältniſſe ſo, daß die Entſcheidung, ob iel, ob legi
times Geſchäft, mei üheraus ſchwierig und unſicher iſt *  Vie ern Prozeß,
un dem der Differenzeinwand erhoben wird, ausgehen wird, läßt ſich
faſt nie auch nur mit einiger Wahrſcheinlichkeit vorausſagen. Es iſt daher
geradezu notwendig, daß unréelle Emente von leichtfertiger Erhebung
des Differenzeinwandes ſehr energiſch abgeſchreckt werden; On. entſteht
für notwendige und berechtigte Termingeſchäfte eine unerträgliche und
volkswirtſchaftlich ſchädliche Rechtsunſicherheit. U demſelben Grunde,
eben weil ſozuſagen nie mit Sicherheit geſagt werden kann, ob die Voraus—
ſetzungen des Differenzeinwandes tatſã egeben ſind oder nicht,
wird aber dem Gegenſpieler nicht verwehrt werden können, das Gegeben
ſein dieſer Vorausſetzungen 3u beſtreiten, blange der Gegenbeweis nicht
evident geführt iſt Kann EL aber auch nur Cum Solida probabilitate
die Eſe vertreten, daß die Vorausſetzungen des Differenzeinwandes
nich egeben ſind, ſo ſteht 6 ihm frei, leſe ſeine uffaſſung geltend zu
machen und die Sache vor das Börſenehrengericht 3u bringen. Es iſt
wahr, daß dies eine äußerſt ſcharfe iſt, denn das Börſenehren—
gericht wird grundſätzlich demjenigen gegenüber, der den Differenz⸗
einwand erheben will, eine ehr abgeneigte altung einnehmen,
einen Serſto die kaufmänniſche Ehrenhaftigkeit annehmen und
auf Ausſchließung von der Börſe erkennen; das bedeutet aber ebenſo
die wirtſchaftliche Vernichtung der Firma Die die Bezahlung eines U  *  ber
die Kräfte gehenden Spekulationsverluſtes. Von Erpreſſung wird aber
nur dann die Rede ſein können, wenn die Vorausſetzungen des Differenz⸗
einwandes erkennhar mit Sicherheit gegeben In Im anderen 57  alle
dagegen bedeutet die rohung der Anrufung des Börſenehrengerichtes
einen unerlaubten Zwang, da ja der Geſetzgeber dieſe Einrichtung
gerade auch azu geſchaf hat, einem Mißbrauch des Differenz⸗
einwandes 3u ſteuern. Daß leſe Einrichtung mn der ganzen Konſtel⸗
lation der inge ſich ſo auswirkt, daß dem Kaufmanne praktiſch ſo gut
wie Nie der Differenzeinwand Gebote ſteht, ſo daß letzten Endes
nur das ſpielende Privatpublikum ſich auf ihn berufen kann, iſt ein vom
Standpunkte der Billigkeit durchaus nicht unangemeſſenes Ergebnis.
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Vollte zur Zeit der Inflation enn ſeidene Fleid aufen Da ſie ſich aber
kein Irteil darüber zutraute, ob ein. Hleid auch wirkli echte elde ſei,
bat ſie en ihr bekanntes Ladenfräulein M., das MN dieſer Branche ätig
war, ihr entſprechende Belohnung ein echt I neueſter



Mode zu kaufen. Als Ladenfräulein aber erhielt die Sachen die ſie
In den entſprechenden Geſchäften für ſich ſelbſt aufte, zum inkaufs⸗
preiſe Da ſie aber eine ſehr Aarmé, alte Rentnerin kannte, beſchloß ſie,
dieſer auf folgende Weiſe 3u helfen Sie kaufte Ie  Elde ſcheinbar für
ſich zUum Einkaufspreiſe und föorderte von Frl R den Ladenpreis, den
ſie auch ne einer entſprechenden Belohnung für ihre erhielt.
Frl M ändigte der M Rentnerin aus Kürzli aber Drte ſie,
daß mn einem anderen Geſchäfte emn Ladenfräulein entlaſſen worden
ſei, eil 68 auf ieſelbe eiſe die Ausſtattung für ſeine beiden
Schweſtern In dem betreffenden „für ich“ gekauft hatte. Nun
ékommt Frl (denten und rãg die Sache ihrem El
Qter vor Dieſer aber kann keine Klarheit darüber bekommen, ob mit
der Praxis, wie ſie vbon den beiden Ladenfräulein geü wurde,
Utibnspflicht verbunden ſei, ferner wer Reſtitution eiſten und was
reſtituiert werden

Es iſt kein beſonders ſeltener Fall, Die EL hier von den beiden QAden
fräuleinEwird Zu verlockend iſt die Verſuchung, die guten „Be⸗
ziehungen“ auszunützen, die einem die Möglichkeit gewähren, Um

eld u mancherlei notwendigen oder mehr oder weniger nützlichen
Dingen 3 kommen Nicht bloß In kaufmänniſchen Geſchäften; häufiger
vielleicht in induſtriellen Betrieben Die wenigſten machen ſich enn Ge
viſſen araus Der Geſchäftsinhaber, bzw die Induſtriegeſellſchaft
Erleide 10 keinen Schaden; en daß EL un olchem Falle Um den

üblichen Gewinn gebracht wird nter den „Geſtehungskoſten“
werden die Waren kaum irgendwo m einem Ctriebe die Angeſtellten
abgegeben. Ozu ſich alſo Qus der Sache emn beſonderes Gewiſſen machen?
Es andeln 10 doch viele ſo; verkaufen ſe erartig billig erworbene
Waren 3zUum üblichen Ladenpreiſe weiter und laſſen den Gewinn mn ihre
Taſche ließen, der n dem Kaufmann zugefallen AGre Um ⁰ weniger
könne man ein Ladenfräulein verurteilen, 8 auf leſe Elſe UL

ſeinen Angehörigen einen gelegentlichen Vorteil zuwenden oder gau,
wie Im bigen Falle, eine arme, alte Rentnerin unterſtützen will

Leider iſt die rage nicht ˙ einfach abzutun. In Rechtsſachen iſt 8
oft gefehlt, ſich auf Gefühle 3u verlaſſen. Im obigen hande
5 ſich um eine gewöhnliche Rechtsſache einen Kaufvertrag. Bei einem
Vertrage dieſer Art aber ordert die Gerechtigkeit, daß der Käufer für die
Ware den geforderten gerechten Preis bezahlt. Es ſoll hier nich auf
eine Unterſuchung eingegangen werden, wa unter gerechtem Preiſe

verſtehen iſt In reellen kaufmänniſchen Betrieben wird der übliche
(feſte) Ladenpreis ImM allgemeinen als gerechter Preis betrachtet werden
müſſen Der gerechte Preis wird ⁰ emeſſen ſein, daß der Kaufmann
einen vernünftigen, den Verhältniſſen angemeſſenen Gewinn Aus ſeinem
Geſchäfte zie Auf dieſen Geppinn kann der Kaufmann ſelbſtverſtändlich
auch verzichten; e kann die Ware mit einem geringeren Gewinn verkaufen,
Er kann ſie dem Käufer ohne jeden Gewinn zum Einkaufspreis über⸗
laſſen; EL kann ſie elbſt Inter dem Einkaufspreiſe oder auch umſonſt
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abgeben. Die Frage der S chmutzkonkurrenz bleibt hier unberückſichtigt.)
Aber wenn der Kaufmann den vollen Ladenpreis verlangt, dann iſt der
Käufer die ſonſtigen Bedingungen des gerechten Kaufvertrages vor
ausgeſetzt Qus Gerechtigkeit ver  1  El, den vollen Preis 3u zahlen
Geſteht der Kaufmann unter beſtimmten Vorausſetzungen eine Ver
minderung des üblichen Ladenpreiſes 3u, dann iſt der Käufer jene
Bedingungen justitia gebunden. Ein betrügeriſches Umgehen ſolcher
Bedingungen wäre mithin eine Rechtsverletzung, die Schadenerſatz
gegenüber dem geſchädigten Geſchäftsinhaber verpflichtete.

In unſerem Falle iſt das Ladenfräulein ge  1 berechtigt, die
Waren, die es für ſich bezieht, i den betreffenden Geſchäften zum Ein⸗—
kaufspreiſe 3u erſtehen; die Waren, die C8 für ſich bezieht, für ſeine eigene
Perſon, zum eigenen Gebrauche. Dieſes etztere iſt als eine Bedingung
anzuſehen, die von der anderen Vertragspartei, dem Geſchäftsinhaber,
aufgeſte iſt Von der Verwirklichung dieſer Bedingung äng die
Vergünſtigung des Vorzugspreiſes ab E dieſe Bedingung, mit
anderen Worten bezieht das Ladenfräulein irgend2Waren für andere
Perſonen, dann iſt 68 gehalten, den gewöhnlichen Ladenpreis 3
rlegen Dte jeder andere Käufer. erdings können Im Einzelfalle
auch weitere Vergünſtigungen vom Geſchäftsinhaber zugeſtanden ſein,

B mn Czug auf die Familienangehörigen der Angeſtellten;
beſondere älle können hier außer Betracht gelaſſen werden.) Omi
begeht das Fräulein eine Rechtsverletzung, ES betrügeriſcherweiſe
Waren für andere Perſonen zum Ausnahmepreiſe der Angeſtellten
bezieht; eine Rechtsv  Sverletzung mit tatſächlicher Schädigung des Geſchä
inhabers, der auf dieſe eiſe Uum einen Gewinn gebracht wird, auf den

einen wohlbegründeten Rechtsanſpruch erheben darf (lucrum cessans).
Daraus ergibt ſich für das Ladenfräulein die Verpflichtung, dem Ge
ſchäftsinhaber für den entgangenen Gewinn Erſatz eiſten

Es möchte vielleicht jemand den Einwand geltend machen, der
Geſchäftsinhaber Aum dieſe Handlungsweiſe ſeiner Angeſtellten
und wolle vernünftigerweiſe ni dagegen einwenden; wenigſtens dann
nicht, benn die Angeſtellten derartige Vorteile ausſchließlich ihren nd chſten
Angehörigen zukommen laſſen; für den leinen Verdienſtentgang würde
der Geſchäftsinhaber ſich ſchon anderweitig ſchadlos halten Der
Einwand m dieſer allgemeinen Form iſt nicht Ufrecht 3 halten. Das
3elg ſchon der IM obigen Fall erwähnte Umſtand, daß mM einem Geſchä
eine Angeſtellte gla  Eeg die Entlaſſung erhielt als Folge derartiger
Kniffe, die ſie zugunſten ihrer eiden Schweſtern angewendet. Daß das
nicht etwa bloß eln vereinzelter Fall zu nennen iſt, afur kann man ſich
aus Angeſtelltenkreiſen ſo manches Beiſpiel erzählen laſſen Daraus
ergibt ſich mit hinreichender Deutlichkei die tatſächliche Auffaſſung der
Geſchäftsleute: ſie ſind nicht einverſtanden mit der Ausdehnung der
Vorzugspreiſe auf den Verwandtenkreis der Angeſtellten. Natürlich
ſoll nich geleugnet werden, daß M beſonderen Fällen eine Ausnahme
—.— iſt, ein Angeſtellter unter beſtimmten We 33 das
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Einverſtändnis des Geſ chäftsinhabers chließen kann Auch ſei wenigſtens
kurz hingewieſen auf den beſonderen, mit Vorſicht 3u prüfenden Fall,
WwO die Vorausſetzungen einer berechtigten geheimen Schadloshaltung
zuſammentreffen.

Es bleibt noch die Fra9e der faktiſche Reſtitutionspflicht, die dem
Beichtvater meiſten 3U ſchaffen macht Hat ſich ein Angeſtellter einer
ungerechten Schädigung gegenüber dem Geſchäfte ſchuldig gemacht
durch betrügeriſchen Mißbrauch des rivilegs der Vorzugspreiſe, dann
obliegt ihm und für ſich auch Erſatzpflicht gegenüber dem geſchädigten

Es iſt eine injuria lucrosa, mit Vorteil oder Gewinn verbunden;
ſei C8 Gewinn für den Angeſtellten, 1 die zum Vorzugspreiſe
erſtandene Ware zum gewöhnlichen Ladenpreiſe oder onſt einem höheren
Preiſe weitergegeben; ſei Ee8 Gewinn für einen Dritten, der die Ware
ebenfalls zum Vorzugspreiſe vom Angeſtellten übernommen (in welchem
Falle es ern äquivalenter Gewinn U nennen iſt Erſparung der Differenz
zwiſchen dem gezahlten Vorzugspreiſe und dem n 3 zahlenden
Ladenpreiſe). Wer den Gewinn eingeſteckt, iſt mithin auch erſter Stelle
Uum Schadenerſa ver  20  L verſagt dieſer Dritte, dann fällt die licht
auf den Angeſtellten zurück. Nach dieſen Ausführungen ſind IM obigen
Falle beide Ladenfräulein C3 die beiden Schweſtern des zweiten nsLadenfräuleins, wenn ſie, wie es wahrſcheinlich iſt, die Brautausſtattung
Uum Vorzugspreiſe übernommen, vielleicht ganz imſonſt erhalten haben)
Uum adenerſatz gegenüber dem betreffenden Geſchäfte verpflichtet;
nämlich zum Iſ der Differenz zwiſchen dem gezahlten Vorzugspreiſe
und dem gewöhnlichen Ladenpreiſe. Eine twaige erufung auf die
5ona 68 kann ihnen nicht viel helfen; wO E8 ſich um eine injuria UCrOSàa
handelt, das iſt: Um unrechtmäßig erworbenes remdes Ut auch
unrechtmäßiger Gewinn gehört da kann die bona 68 die Pflicht der
Rückerſtattung nicht ſchlechthin aufheben. Nur bei dem Ladenfräulein
J ird das Urteil über das Vorgefallene und die twaige Reſtitutions⸗
licht weſentlich geänder und durch die Rückſicht auf ſeine bona 68
uInd die Verwendung des an ſich unrechtmäßigen Gewinnes. Das N  D
lein hat, wie der Fall vorgelegt worden, im Glauben gehandelt
und die Preisdifferenz im 9 Glauben weiter gegeben als Almoſen
für eine arme, alte Rentnerin. Ohne weiter auf die Ubtile Unterſuchung
eingehen müſſen, ob das Fräulein von dem unrechtmäßigen Gewinn
einen Vorteil gegogen („parcendo propriis“) oder nicht, ann man mit
Grund annehmen, daß hier der forderungsberechtigte Geſchäftsinhaber
nicht auf Erſatz des kleinen Gewinnentganges eſtéehen ird

St Gabriel (Mödling). öhm
IV (Das freier ah der Begräbnisſtätte.) m erſten

dieſes Jahrganges 12 ff.) iſt ein Paſtoralfall erörtert worden über
Beſtattung von Katholiken oder Nichtkatholiken auf einem akatholiſchen
Uund katholiſchen riedho Am Uſſe wurde von den Minderjährigen
und den Ordensleuten ausgeſagt, ſie ſeien durch da Recht Gebrauch
ihrer reiheit, ſich nach elleben eine Ruheſtätte 3u wählen, be
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